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Totalrevision  der  Brandschutzvorschriften (BSV  2026):  Technische Vernehmlas-

sung zum Entwurf; Stellungnahme  der  Stadt Bern 

Sehr geehrte Frau Direktorin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der  Gemeinderat  der  Stadt Bern begrüsst grundsätzlich  die  Überarbeitung  der  aktuellen 

Brandschutzrichtlinie aus dem Jahr  2015  und  die  mit  der  Totalrevision  der  Brandschutz-

vorschriften einhergehende schweizweite Harmonisierung  des  Vollzugs. 

Die  Gebäudeplanungen und Brandschutzkonzepte erfolgen zukünftig stärker risikoba-

siert.  Der  Fokus liegt vermehrt auf tatsächlichen Risiken anstelle einer blossen Normer-

füllung. Das bedeutet, dass Architektur- und Ingenieurbüros  den  Einbezug  der  Feuer-

wehr bereits  in der  Planungsphase sicherstellen müssen.  Die  Möglichkeit für  die  Feuer-

wehren  in der  Schweiz, sich  in  einem frühen Stadium  des  Projektes  in die  Planung ein-

bringen zu können — nicht nur «Reagierende», sondern Mitgestaltende  der  Brandschutz-

strategie  zu sein, erachtet  der  Gemeinderat als grossen Gewinn.  Es  ist wichtig, dass 

sich  die  ortsansässigen Feuerwehren zu  den  einsatzrelevanten Punkten  in der  Pro-

jektphase äussern und Vorgaben machen können. Diese Aufgabe kann aus Sicht  des 

Gemeinderats nicht delegiert werden. 

Bisherige Standardvorgaben im organisatorischen und im baulichen Brandschutz kön-

nen gemäss  den  neuen Brandschutzvorschriften durch  die  Planer*innen flexibler ausge-

legt werden.  Der  Gemeinderat sieht  die  Vollzugsstellen  in der  Verantwortung,  die  Beibe-

haltung  des  hohen Sicherheitsstandards  in der  Schweiz trotz Deregulierung und stärke-

rer Eigenverantwortung sicherzustellen. 
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Als kritisch beurteilt  der  Gemeinderat  die  geplante Ausweitung  der  Selbstdeklaration als 
Bestätigung für eine korrekte Umsetzung aller im Planverfahren auferlegten Brand-
schutzvorschriften durch  die  Bauherrschaft oder Planer*innen bei gleichzeitiger Reduk-
tion  der  behördlichen Kontrolle.  Dies  könnte vermehrt zu Abweichungen  in  Bezug auf 
die  Brandschutzvorgaben führen, entweder durch fehlendes Fachwissen  der  Verant-
wortlichen oder aufgrund wirtschaftlicher Abwägungen. 

Die  neuen Brandschutzvorschriften (BSV  2026)  markieren einen klaren Paradigmen-
wechsel im schweizerischen Brandschutzrecht — weg  von  starren Vorgaben hin zu risi-
koorientierten, flexiblen und verhältnismässigen Massnahmen. Diese Neuerungen kön-
nen zumindest  in der  Übergangszeit zu Unsicherheiten und mehr Aufwand für Fachper-
sonen und Behörden führen. Mehr Gestaltungsfreiraum für Fachplanende und Bauher-
ren bedeutet, dass individuellere Lösungen möglich sind — insbesondere bei komplexen 
oder bestehenden Bauten.  Die  erhöhte Flexibilität verlangt  von  Fachpersonen und Be-
hörden ein neues Verständnis, neue Kompetenzen, zusätzliche Aus- und Weiterbildung 
und eine aktive Auseinandersetzung mit  den  Konzepten. Dem vorbeugenden Brand-
schutz wird  in den  neuen Brandschutzvorschriften  2026  mehr Beachtung geschenkt, 
was  der  Gemeinderat als positiv erachtet.  Der  direkte Einbezug verschiedener FKS-
Richtlinien für  die  Planung und  die  Möglichkeit, bereits  in der  Projektphase  die  Vorga-
ben  der  Feuerwehr einbringen zu können, verbessert  die  Voraussetzungen für einen ef-
fizienten Einsatz. 

Zu  den  einzelnen Artikeln  der  Brandschutzvorschriften  2026  nimmt  der  Gemeinderat wie 
folgt Stellung: 

Artikel Anmerkung 

Brandfallorganisation  2.  Alarmierung 
Art. 212  Nutzsignal einer internen akusti-
schen Alarmierung 
5  Die  Hörbarkeit und gegebenenfalls  die 
Verständlichkeit sind vor Inbetriebnahme un-
ter regulären Betriebsbedingungen zu über-
prüfen. 

Präzisierung  in  Absatz  5,  Hörbarkeit 
des  akustischen Alarms:  Die  Hörbar-
keit muss im ganzen Brandabschnitt 
sichergestellt sein.  In der  jetzigen Fas-
sung wird auf diesen wichtigen Um-
stand zu wenig eingegangen. 

  

Brandfallorganisation  3.  Brandbekämp-
fung und Ersteinsatz 
Art. 217  Zugang zum Gebäude für  die Inter-
vention 
1 Bauten und Anlagen müssen für  die Inter-
vention  zugänglich sein. 
2  Für Feuerwehrfahrzeuge sind Zufahrten 
und Stellflächen gemäss  den  Anforderungen 
der  FKS vorzusehen. Zufahrten und Stellflä-
chen sind ständig freizuhalten und nötigen-
falls zu markieren. 

Der  Gemeinderat begrüsst  den  klaren 
Verweis auf  die  FKS Richtlinie Feuer-
wehrzufahrten, Bewegungs- und Steil-
flächen. Durch  die  Integration dieser 
Richtlinie entsteht schweizweit eine 
klare Definition  der  notwendigen Be-
schaffenheit für  die  Zufahrt und Auf-
stellung  von  Feuerwehrfahrzeugen. 
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Automatische Wasserlöschanlagen 

Art. 267  Wasserversorgung und Löschmittel- 
zusatz 
Der  Wasserbedarf  der  Feuerwehr  OF  für 

den  Löschangriff ist gemäss  den  Anforde-
rungen  der  Feuerwehrkoordination Schweiz 
zu ermitteln 

Präzisierung  in Art. 267  mit direktem 

Verweis auf  die  FKS Richtlinie «Ver-
sorgung mit Löschwasser». 

Art. 272  Planung 
Abklärungen zur Wasserversorgung und  der 
Intervention. 

Präzisierung  in Art. 272: 
• Direkter Verweis auf  die  FKS-

Richtlinie «Versorgung mit 
Löschwasser». 

• Die  Vorgaben zur  Intervention 
sind mit  der  zuständigen Feu-
erwehr abzuklären. 

Erläuterungen zu  Art. 277: 
Zu Abs.  2  Bst.  b:  Für  die  Orientierungspläne 
für  den  Feuerwehreinsatz und  den  Ersteh- 
satz sind  die  Anforderungen  der  FKS zu be-
achten (ein DIN  A4 pro  Geschoss im Mass-
stab  1:20). 

Präzisierung  in Art. 277  mit direktem 
Verweis auf  die  FKS-Richtlinie «Orien-
tierungspläne». 

Brandmeldeanlage  (BMA) 

Art. 292  Signalisation  BMA 
6  Auf dem  Plan  für  den  Ersteinsatz (Erkun- 
dung)  und  die Intervention  muss  die  Melde-

 

gruppe eineindeutig auffindbar  sein. 

Präzisierung  in Art. 292  mit  direktem 

Verweis auf  die  FKS-Richtlinie «Orien-
tierungspläne,  Art. 4.4». 

Art. 295  Planung Zu ergänzen  mit:  Bei grösseren Objek-

 

3  In der  Planung sind  die  zu überwachenden ten  oder unterschiedlichen Anfahrts-

 

Bereiche zu definieren, wegen sind  die  Vorgaben  der  FKS-
Richtlinie «Orientierungspläne»  Art. 

 

2.1  zu berücksichtigen. 
Art. 300  Dokumentation Präzisierung  in Art. 300  mit  direktem 

b.  Dokumentation für  die Intervention:  Kurz- Verweis auf  die  FKS-Richtlinie «Orien-

 

bedienungsanleitung beim Bedienelement 
der BMA  beim Feuerwehrzugang, Orientie-
rungspläne für  den  Feuerwehreinsatz  und 

den  Ersteinsatz. 

tierungspläne» 

Anlagen zur Rauch- und Wärmeabführung 
Art.  379  Massnahmenspezifische Anforde- 
rungen im Vollzug 
2  Im Rahmen  des  Bewilligungsverfahrens 

holt  die  Brandschutzbehörde bei Vorhaben 
mit einer lnterventionsentrauchung gestützt 
auf  Art. 676  Abs.  3 die  Stellungnahme  der 
zuständigen Feuerwehr ein. 

Art. 676  bezieht sich auf  die  zustän-
dige Behörde  des  Feuerwehrwesens, 
nicht auf  die  Feuerwehr.  In Art. 676  ist 
der  Begriff «Behörde» mit dem Begriff 
«zuständige Feuerwehr» zu ersetzen. 

Erläuterung zu  Art. 379: Präzisierung  in Art. 379: Die  Konzept-
entwicklung ist mit  der  zuständigen 



Freundliche Grüsse 

rieke Kruit 
Stadtpräsidentin 
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Die  möglichen Aufstellungsorte und allen-
falls weitergehende Anforderungen für  mo-
bile  Lüfter  der  Feuerwehr sind im Rahmen 
der  Konzeptentwicklung mit  der  zuständigen 
Instanz abzusprechen.  

Feuerwehr abzusprechen. Das Wort 
«Instanz» ist mit dem Begriff «zustän-
dige Feuerwehr» zu ersetzen. 

  

Brandschutzbewilligung 

Art. 676  Bewilligungsverfahren 
3  Zu Belangen  des  abwehrenden Brand-
schutzes holt  die  Brandschutzbehörde erfor-
derlichenfalls eine Stellungnahme  der  zu-
ständigen Behörde für das Feuerwehrwesen 
ein. 

Korrektur:  Art. 676  Abs  3  stimmt nicht 
mit  Art. 379  Abs.  2  überein.  Die  Abklä-
rungen zur lnterventionsentrauchung 
sind bei  der  zuständigen Feuerwehr 
einzuholen und nicht bei  der  zuständi-
gen Behörde für das Feuerwehrwesen. 

  

Energiespeicher mit Li-lonen Technologie 

Art. 571  Lagerung  von  Batterien und Halb-
fabrikaten 

Bei  der  Lagerung  von  Autobatterien und 
ungeschützten Halbfabrikate ist: 
a  das Vorgehens beim Ausräumen im 
Brandfall festzulegen, wenn  es  zu einer Wie-
derentzündung kommen kann; 

Bei grösseren Gebäuden ist  es  wich-
tig, dass dieser Umstand  in der  Ein-
satzplanung  der  Feuerwehr vermerkt 
werden kann. 

  

Der  Gemeinderat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Stellungnahme. 

Dr. Claudia  Mannhart 
Stadtschreiberin 
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